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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Löschung von Bränden an oder im Umfeld einer
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur automatischen Lösung von Brän-
den an einer Windenergieanlage oder im Umfeld der Wind-
energieanlage, bei dem mittels einer geeigneten Detektions-
einrichtung die Windenergieanlage (10) und/oder das Um-
feld der Windenergieanlage (10) auf das Auftreten eines
Brandes (32) überwacht wird und bei dem nach der Erfas-
sung eines entsprechenden Brandes (32) ein Löschmittel
(26), vorzugsweise Wasser, aus einem der Windenergiean-
lage (10) zugeordneten Löschmittelspeicher (28) in Richtung
des Brandortes geleitet wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur automatischen Löschung von Branden an ei-
ner Windenergieanlage oder im Umfeld der Wind-
energieanlage sowie eine Windenergieanlage, die
mit einer entsprechenden Vorrichtung zur automati-
schen Löschung ausgestattet ist.

[0002] Zur Zeit werden Windenergieanlagen ver-
stärkt auch in Waldgebieten geplant. Naturgemäß ge-
hen von Windenergieanlagen – wie von jeder tech-
nischen Einrichtung – potenziell Brandgefahren aus.
So können diverse Bauteile der Anlage in Brand gera-
ten, etwa durch Kurzschlüsse in Transformatoren der
Anlage, der Leistungselektronik oder dergleichen.
Zudem besteht Brandgefahr durch Blitzeinschläge
in die Anlage oder schlicht durch das Wartungsper-
sonal, das versehentlich Brände verursachen kann.
Derartige Brände der Windenenergieanlagen können
Brände des umliegenden Waldes nach sich ziehen,
naturgemäß mit fatalen Folgen. Andersherum sind in
Waldgebieten installierte Windenergieanlagen natur-
gemäß auch selbst gefährdet, durch nicht von ihnen
verursachte Waldbrände in Brand zu geraten.

[0003] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Verfahren der eingangs ge-
nannten Art zur Löschung von Bränden an Wind-
energieanlagen oder von Branden im Umfeld dersel-
ben anzugeben. Zudem ist es Aufgabe der Erfindung,
eine Windenergieanlage mit einer entsprechenden
Vorrichtung anzugeben, mit der derartige Brände ge-
löscht werden können.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ei-
ne Windenergieanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 2.

[0005] Danach weist eine Windenergieanlage eine
Vorrichtung zur automatischen Löschung von Brän-
den auf, die erfindungsgemäß mittels einer geeigne-
ten Detektionseinrichtung zunächst die Windenergie-
anlage und/oder das Umfeld der Windenergieanla-
ge auf das Auftreten eines Brandes überwacht. Nach
Detektion eines solchen Brandes leitet die Löschvor-
richtung automatisch Löschmaßnahmen ein. Zu die-
sem Zweck wird ein Löschmittel, vorzugsweise Was-
ser, aus einem der Windenergieanlage zugeordneten
Löschmittelspeicher in Richtung des Brandortes ge-
leitet, um den Brand zu löschen.

[0006] Die Detektion eines Brandes kann dabei mit
verschiedensten Arten von Sensoren erfolgen.

[0007] Um Brände außerhalb der Windenergieanla-
ge, also beabstandet von dem Turm derselben, im
insbesondere näheren Umfeld der Windenergieanla-
ge zu erfassen, werden erfindungsgemäß bevorzugt

ein oder mehrere Wärmebildkameras eingesetzt. Die
jeweilige Wärmebildkamera kann dabei beispielswei-
se in geeigneter Höhe unmittelbar am Turm der An-
lage befestigt sein und abhängig von ihrem Erfas-
sungswinkel kleiner oder größere Bereiche der Anla-
genumgebung überwachen.

[0008] Es ist auch denkbar, Brände innerhalb des
Turms der Windenergieanlage zu detektieren. Hierzu
sind grundsätzlich auch Wärmebildkameras geeig-
net. Alternativ oder zusätzlich können auch Rauch-
melder oder dergleichen eingesetzt werden.

[0009] Nach Detektion eines Brandes an der Anlage
oder im Umfeld derselben wird dann aus dem Lösch-
mittelspeicher das Löschmittel automatisch in Rich-
tung des Brandherdes geleitet.

[0010] Bevorzugt handelt es sich bei dem eingesetz-
ten Löschmittelspeicher um ein tankartiges Behältnis.
Was das Löschmittel betrifft, so wird dies in der Regel
Wasser sein. Insbesondere gilt dies, insofern Brände
im Umfeld bzw. in der Umgebung der Anlage gelöscht
werden sollen. Die Löschung von Bränden im Inneren
der Anlage dagegen kann vorteilhafterweise auch mit
anderen Löschmitteln, wie etwa Löschpulver, Lösch-
schaum oder dergleichen erfolgen.

[0011] In weiterer vorteilhafter Ausbildung der Erfin-
dung ist der Löschmittelspeicher innerhalb des Turms
der Windenergieanlage angeordnet, etwa im Bereich
des Turmfußes. Denkbar ist aber auch die Anord-
nung des Löschmittelspeichers in einem gewissen
Abstand zum Turm. Dabei kann der Löschmittelspei-
cher grundsätzlich mindestens bereichsweise, vor-
zugsweise vollständig unterhalb oder oberhalb der
umliegenden Bodenoberfläche positioniert sein.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist benachbart zu dem Turm
der Windenergieanlage im Boden eine Regenwas-
serzisterne eingelassen. Durch entsprechende, im
Boden angeordnete Öffnungen der Zisterne kann
dann beispielsweise am Turm der Windenergieanla-
ge ablaufendes Regenwasser in die Zisterne eindrin-
gen. Zu diesem Zweck grenzt die Zisterne unmittel-
bar an den Anlagenturm an oder ist ggf mit geringem
horizontalen Abstand zu diesem positioniert.

[0013] Die Zisterne kann grundsätzlich zugleich als
Löschmittelspeicher dienen, von dem aus im Brand-
fall das Regenwasser unmittelbar in Richtung der
jeweiligen Brandorte geleitet wird. Alternativ kann
die Zisterne allerdings auch als eine Art separa-
ter Zwischenspeicher verwendet werden, aus dem
das gesammelte Regenwasser erst dem eigentlichen
Löschmittelspeicher zugeführt wird, von dem ausge-
hend anschließend die Löschung der Brände erfolgt.
Dabei wird das Regenwasser dem Löschmittelspei-
cher zweckmäßigerweise durch eine geeignete För-
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dereinrichtung zugefördert, wie etwa mittels ein oder
mehrerer Pumpen.

[0014] Was die Zuleitung des Löschmittels zu den
Brandorten betrifft, so gibt es verschiedene Möglich-
keiten.

[0015] Zur Löschung von im Umfeld der Windener-
gieanlage auftretenden Bränden, etwa von kleine-
ren Wald- bzw. Buschbränden, wird erfindungsge-
mäß bevorzugt, den Löschmittelspeicher höher zu
positionieren als die im Umfeld des Speichers an-
geordneten, potenziellen Brandherde, wie etwa die
Büsche, Bäume oder dergleichen. Die Positionierung
erfolgt derart, dass nach Erfassung eines entspre-
chenden Brandes Löschmittel, in diesem Fall flüssi-
ges Löschmittel, aus dem Löschmittelspeicher ent-
lang eines Gefälles in Richtung der weiter unten an-
geordneten Brandherde fließen kann.

[0016] Zu diesem Zweck wird der Löschmittelspei-
cher bevorzugt auf einer Erhebung innerhalb eines
entsprechend gestalteten Geländebereichs positio-
niert oder errichtet, in dem der Löschmittelspeicher
angeordnet ist. In der Regel wird der Löschmittelspei-
cher dabei zudem innerhalb des Turms der Wind-
energieanlage angeordnet sein, sodass die Wind-
energieanlage mitsamt dem Turm auf der Erhebung
positioniert werden wird.

[0017] Bei der Erhebung kann es sich um eine na-
türliche Erhebung handeln oder um eine künstlich ge-
schaffene. Mit anderen Worten wird in letzterem Fall
in dem Geländebereich, in dem die Windenergiean-
lage aufgestellt werden soll, eine Erhebung geschaf-
fen, die die oben beschriebenen Anforderungen er-
füllt. Dies kann beispielsweise durch entsprechende
Aufschüttungen oder dergleichen geschehen. Auf der
Erhebung wird dann der Löschmittelspeicher bzw. die
Windenergieanlage mitsamt Turm errichtet.

[0018] Nach Detektion eines Brandes unterhalb der
genannten Erhebung kann dann das flüssige Lösch-
mittel aus dem Löschmittelspeicher ausgeleitet wer-
den. Das Löschwasser fließt in der Folge entlang
des Geländegefälles ausgehend von dem Löschmit-
telspeicher zu den weiter unten angeordneten Brand-
herden. Mit anderen Worten wird die die Brände auf-
weisende Umgebung der Windenergieanlage zur Lö-
schung derselben zumindest bereichsweise mit dem
flüssigen Löschmittel geflutet.

[0019] Zur Steuerung des Ausflusses des Lösch-
mittels aus dem Löschmittelspeicher im Brandfall ist
dem Löschmittelspeicher mindestens ein steuerba-
res Ventil zugeordnet, mit dem eine dem Löschmit-
telspeicher zugeordnete Ausflussöffnung verschließ-
bar oder freigebbar ist, durch die das Löschmittel im
Brandfall aus dem Löschmittelspeicher strömen kann
und den Brandorten zugeleitet werden kann.

[0020] Das steuerbare Ventil ist dabei mittels ei-
ner geeigneten elektronischen Steuereinrichtung au-
tomatisiert steuerbar. Die Steuereinrichtung erhält
zweckmäßigerweise von der Detektionseinrichtung
ein geeignetes Signal, nachdem diese einen Brand
detektiert hat. An schließend öffnet die Steuereinrich-
tung das genannte Ventil.

[0021] In weiterer Ausbildung der Erfindung ist eine
Notstromversorgung vorgesehen, die sämtliche elek-
trisch betriebenen Bauteile der Löschvorrichtung zur
automatischen Löschung der Brände auch dann mit
Strom versorgt, wenn beispielsweise die Hauptstrom-
versorgung ausfällt.

[0022] Des Weiteren kann erfindungsgemäß vorge-
sehen sein, die Löschvorrichtung mittels einer Fern-
überwachung per Datenfernübertragung zu überwa-
chen und/oder zu warten.

[0023] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den beigefügten Unteransprüchen, der
nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels sowie aus der beigefügten
Zeichnung. Darin zeigt:

[0024] Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Windenergie-
anlage mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Löschung von Bränden im Umfeld der Anlage.

[0025] In der Fig. 1 ist eine Windenergieanlage 10
dargestellt. Die Windenergieanlage 10 weist am obe-
ren Ende eines vertikalen, auf einem Untergrund 12
angeordneten Turms 14 eine auf der Turmobersei-
te angeordnete Gondel auf. Wie der Fachmann des
Standes der Technik weiß, sind für die genaue Aus-
bildung eines Turms 14 einer Windenergieanlage 10
vielfältige Ausführungsformen denkbar. Vorliegend
weist der Turm 14 eine Kegelsturmform auf.

[0026] An einem windzugewandten Ende der Gon-
del ist ein Rotor 16 angeordnet mit drei Rotorblättern
18. Diese sind in an sich bekannter Weise mit einer
Rotornabe verbunden.

[0027] Der Rotor 18 dreht sich bei entsprechendem
Wind um eine leicht gegenüber der Horizontalen nach
oben geneigte Achse. Die Bewegung der Rotorach-
se wird von einem innerhalb der Gondel angeordne-
ten Generator in elektrischen Strom umgewandelt.
Die Windenergieanlage 10 ist an ein Stromnetz ange-
schlossen, in das die von dem Generator produzier-
te, elektrische Energie eingespeist werden kann.

[0028] Der grundsätzliche Aufbau der Windenergie-
anlage 10 ist im Stand der Technik bekannt, sodass
auf eine detailliertere Darstellung derselben verzich-
tet wird.
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[0029] Die Windenergieanlage 10 verfügt zudem
über eine Vorrichtung zur automatischen Löschung
von Bränden, die im Umfeld der Anlage 10 auftre-
ten. Zusätzlich oder alternativ ist denkbar vorzuse-
hen, dass auch Brände an, insbesondere innerhalb
der Anlage 10 gelöscht werden können.

[0030] Die Vorrichtung zur Löschung von Bränden
verfügt über eine Detektionseinrichtung, mit der Brän-
de erkannt werden können. Im vorliegenden Fall um-
fasst die Detektionseinrichtung eine Wärmebildka-
mera 20, die außen am Turm 14 in ausreichender Hö-
he installiert ist.

[0031] Die Installationshöhe relativ zum Untergrund
12 ist derart gewählt, dass die Kamera 20 einen
möglichst großen Bereich im Umfeld der Anlage 10
überwachen kann. Die Anlage 10 ist innerhalb eines
Waldgebietes installiert, nämlich benachbart und in
diesem Fall mit einem gewissen Abstand zu Sträu-
chern 22 bzw. Bäumen 24. Mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bzw. mit dem entsprechenden er-
findungsgemäßen Verfahren können Brände dieser
Sträucher 22 bzw. Bäume 24 erkannt und anschlie-
ßend automatisch gelöscht werden.

[0032] Zu diesem Zweck ist die Wärmebildkamera
20 so ausgerichtet, dass sie die Sträucher 22 bzw.
Bäume 24 erfassen kann. Entsprechende Brandher-
de im Bereich der Sträucher 22 bzw. Bäume 24 kön-
nen mit der Wärmebildkamera 20 aufgenommen und
mittels einer geeigneten Auswerteeinheit der Detek-
tionseinrichtung erkannt werden. Vorliegend ist eine
solche Auswerteeinheit unmittelbar in der Kamera-
einheit installiert. Genauso gut kann die Kameraein-
heit natürlich auch ausschließlich auf die Aufnahme
der entsprechenden Wärmebilder beschränkt sein,
die sie dann an eine separate Auswerteeinheit, et-
wa einen geeigneten PC oder dergleichen, übermit-
telt, der dann die Auswertung des Bildmaterials über-
nimmt. Die Auswerteeinheit kann zur Auswertung
des Materials mit geeigneter Bilderkennungs- bzw.
Bildauswertesoftware ausgerüstet sein, die derarti-
ge Brände aus den von der Kamera aufgenomme-
nen Bildern automatisch erkennen kann. Software,
die hierzu in der Lage ist oder mindestens in die Lage
versetzt werden kann, ist im Stand der Technik be-
kannt.

[0033] Die Vorrichtung zur Löschung der Brände
umfasst weiterhin ein Löschmittel 26, nämlich in die-
sem Fall Löschwasser. Das Löschwasser 26 ist am
Fuße des Turmes 14 der Windenergieanlage 10 in-
nerhalb desselben in einem geeigneten Tank 28 ge-
speichert.

[0034] Das Löschwasser 26 ist im vorliegenden Fall
gesammeltes Regenwasser, das an bzw. im nahen
Umfeld der Windenergieanlage 10 niedergegangen
ist. Zur Sammlung des Regenwassers ist unmittelbar

um den Turm 14 der Windenergieanlage 10 herum im
Boden bzw. Untergrund 12 eine Regenwasserzister-
ne (nicht dargestellt) mit entsprechendem tankartigen
Behältnis eingelassen. Durch entsprechende, im Un-
tergrund 12 angeordnete Öffnungen dringt das Re-
genwasser in die Zisterne ein. Dies gilt insbesondere
für am Turm 14 nach unten ablaufendes Regenwas-
ser.

[0035] Von der Zisterne aus bzw. von dem tankarti-
gen Behältnis desselben wird das Regenwasser an-
schließend mittels einer geeigneten Pumpeinrichtung
in den Löschmittelspeicher 28 gepumpt.

[0036] Erfindungsgemäß ist die Windenergieanlage
10 und mit ihr der Turm 14 sowie der Löschmittel-
speicher 28 auf einer Erhebung 30 des Untergrundes
12 installiert. Ausgehend von der Erhebung 30 fällt
das Gelände im vorliegenden Fall in sämtliche Him-
melsrichtungen nach unten ab. Der Untergrund 12,
auf dem die Sträucher 22 und die Bäume 24 angeord-
net sind, sind dabei unterhalb der Erhebung 30 ange-
ordnet und somit unterhalb des Löschmittelspeichers
28. In dem Bereich 33 zwischen der Erhebung 30 und
den Sträuehern/Bäumen 22, 24 verfügt das Gelände
dabei über ein leichtes Gefälle 31.

[0037] Im vorliegenden Beispiel ist die Oberfläche
des Zwischenbereiches 33 mit Gefälle 31 künstlich
befestigt, nämlich durch eine geeignete Versiege-
lungsschicht 34, die in diesem Fall durch Pflasterstei-
ne 34 gebildet ist. Die Versiegelungsschicht 34 dient
dazu, den Untergrund 12 in diesem Zwischenbereich
33 möglichst undurchlässig für Wasser zu machen,
so dass Wasser entlang dieses Zwischenbereiches
möglichst ohne in dem Untergrund 12 zu versickern,
entlang des Gefälles 31 nach unten fließen kann.
Dies wird nachfolgend noch näher erläutert.

[0038] Das erfindungsgemäße Löschverfahren wird
nachfolgend im Zusammenhang noch näher erläu-
tert:
Zunächst überwacht die Detektionseinrichtung bzw.
die Wärmebildkamera 20 kontinuierlich die Sträucher
22 bzw. Bäume 24 auf das Auftreten eines Brandes.

[0039] Sobald die Detektionseinrichtung 20 einen
Brandherd 32 im Bereich der Sträucher 22 bzw. der
Bäume 24 detektiert, erzeugt sie ein entsprechendes,
den Brand 32 repräsentierendes, elektronisches Si-
gnal.

[0040] Dieses Signal wird anschließend an eine
nicht dargestellte Steuereinrichtung der Vorrichtung
zur Löschung von Bränden übermittelt.

[0041] Die Steuereinrichtung wiederum steuert ge-
eignete, dem Löschmittelspeicher 28 zugeordnete
Ventile, mit denen Auslassöffnungen in dem Lösch-
mittelspeicher 28 verschließbar bzw. freigebbar sind.
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[0042] Nach Empfang des Signals, das den Brand
32 repräsentiert, öffnet die Steuereinrichtung die
Ventile des Löschmittelspeichers 28, sodass das in
diesem gespeicherte Löschwasser 26 austreten kann
und entlang des Gefälles 31 in Richtung des Brandes
32 strömt. Mit anderen Worten wird der unter Brand
stehende Bereich 32 der Sträucher 22, Bäume 24
mit dem Löschwasser 26 des Löschmittelspeichers
28 geflutet, um den Brand zu löschen. Die Versiege-
lungsschicht 34 unterstützt dabei die Wasserleitung
in Richtung des Brandes 32, indem das Versickern
desselben im Untergrund 12 in dem Zwischenbereich
33 mindestens weitgehend verhindert wird.

[0043] Natürlich sind verschiedene alternative oder
zusätzliche Ausführungsformen denkbar, das Lösch-
wasser 26 aus dem Löschmittelspeicher 28 in Rich-
tung des jeweiligen Brandes zu leiten. So können
dem Löschmittelspeicher zugeordnete Düsen das
Löschwasser aus dem Löschmittelspeicher 28 in die
gewünschte Richtung beschleunigen. Weiter kann
das Löschwasser zunächst grundsätzlich in einer
oder mehreren Rohrleitungen geführt werden, die
von dem Löschmittelspeicher 28 ausgehen, und de-
ren offene Enden kurz vor den Büschen 22 bzw. Bäu-
men 24 enden, sodass das Löschwasser aus diesen
offenen Rohrenden ausfließt. Wie der Fachmann des
Standes der Technik erkennt sind vielfältige Möglich-
keiten denkbar.

Bezugszeichenliste

10 Windenergieanlage
12 Untergrund
14 Turm
16 Rotor
18 Rotorblätter
20 Wärmebildkamera
22 Sträucher
24 Bäume
26 Löschmittel
28 Löschmittelspeicher
30 Erhebung
31 Gefälle
32 Brand
33 Zwischenbereich
34 Pflastersteine

Patentansprüche

1.    Verfahren zur automatischen Löschung von
Bränden an einer Windenergieanlage oder im Um-
feld der Windenergieanlage, bei dem mittels einer ge-
eigneten Detektionseinrichtung die Windenergieanla-
ge (10) und/oder das Umfeld der Windenergieanlage
(10) auf das Auftreten eines Brandes (32) überwacht
wird und bei dem nach der Erfassung eines entspre-
chenden Brandes (32) ein Löschmittel (26), vorzugs-
weise Wasser, aus einem der Windenenergieanlage

(10) zugeordneten Löschmittelspeicher (28) in Rich-
tung des Brandortes geleitet wird.

2.  Windenergieanlage mit einer Vorrichtung zur au-
tomatischen Löschung von Bränden an einer Wind-
energieanlage oder im Umfeld der Windenergieanla-
ge, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens
gemäß Anspruch 1, mit einer Detektionseinrichtung,
mit der die Windenergieanlage (10) und/oder das
Umfeld der Windenergieanlage (10) auf das Auftreten
eines Brandes (32) überwachbar ist, sowie mit einem
der Windenergieanlage (10) zugeordneten Speicher
(28) für ein Löschmittel (26), aus dem nach Erfassung
eines entsprechenden Brandes (32) das Löschmittel
(26) automatisch in Richtung des Brandortes leitbar
ist.

3.  Windenergieanlage gemäß Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Detektionseinrichtung eine
vorzugsweise an dem Turm der Windenergieanlage
angeordnete Wärmebildkamera (20) aufweist.

4.    Windenergieanlage gemäß einem oder meh-
reren der Ansprüche 2–3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Löschmittelspeicher (28) höher positioniert
ist als im Umfeld des Speichers (28) angeordnete, po-
tentielle Brandherde (32), sodass nach der Erfassung
eines entsprechenden Brandes (32) flüssiges Lösch-
mittel (26) aus dem Löschmittelspeicher (28) entlang
eines Gefälles (31) in Richtung der weiter unten an-
geordneten Brandherde (32) fließen kann.

5.    Windenergieanlage gemäß Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Löschmittelspeicher
(28) auf einer Erhebung (30) innerhalb eines entspre-
chend gestalteten Geländebereichs positioniert ist, in
dem der Löschmittelspeicher (28) angeordnet ist.

6.  Windenergieanlage gemäß Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Turm (14) der Windener-
gieanlage (10) ebenfalls auf der Erhebung (30) ange-
ordnet ist.

7.    Windenergieanlage gemäß einem oder meh-
reren der Ansprüche 2–6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Löschmittelspeicher (28) im Inneren des
Turms (14) der Windenergieanlage angeordnet ist.

8.  Windenergieanlage gemäß einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 5–7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das an die Erhebung (30) angren-
zende Gelände des Geländebereichs zumindest be-
reichsweise, bevorzugt in einem bestimmten umlau-
fenden Bereich um den Turm (14) bzw. Löschmittel-
speicher (28) herum, ein Gefälle (31) aufweist, ent-
lang dessen das flüssige Löschmittel (26), vorzugs-
weise Wasser, bis zu den potentiellen Brandherden
(32) fließen kann.
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9.  Windenergieanlage gemäß einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 5–8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Windenergieanlage (10) min-
destens ein Regenwasserauffangbehältnis zugeord-
net ist, in dem am Ort der Windenergieanlage (10)
bzw. im unmittelbaren Umfeld der Windenergieanla-
ge (10) anfallendes, als Löschmittel (26) einsetzba-
res Regenwasser sammelbar ist.

10.    Windenergieanlage gemäß Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass benachbart zu dem
Turm (14) der Windenergieanlage (10) im Boden Öff-
nungen einer im Boden eingelassenen Regenwas-
serzisterne eingelassen sind, durch die am Turm (14)
der Windenergieanlage (10) ablaufendes Regenwas-
ser in die Zisterne eindringen kann.

11.   Windenergieanlage gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche 9–10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Regenwasserauffangbe-
hältnis der Löschmittelspeicher (28) ist, aus dem das
Löschmittel (26) in Richtung der Brandherde (32) leit-
bar ist oder dass das Wasser aus dem Regenwas-
serauffangbehältnis mittels geeigneter Fördereinrich-
tungen in den Löschmittelspeicher (28) förderbar ist.

12.   Windenergieanlage gemäß einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche 2–11, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Löschmittelspeicher (28)
mindestens ein mittels einer Steuereinrichtung steu-
erbares Ventil zugeordnet, mit dem eine dem Lösch-
mittelspeicher (28) zugeordnete Ausflussöffnung ver-
schließbar oder freigebbar ist, durch die das Lösch-
mittel (26) bei Bedarf aus dem Löschmittelspeicher
(28) strömen kann.

13.  Windenergieanlage gemäß Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuereinrichtung
von der Detektionseinrichtung nach Detektion eines
Brandes (32) ein geeignetes Signal übermittelbar ist,
und dass das Ventil durch die Steuereinrichtung nach
Empfang des Signals offenbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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